
Am Gericht

Die verkannte Instanz
Ein Gericht, das kaum jemand kennt und wo doch Wesentli-
ches entschieden wird – und jetzt ist erstmals eine Frau im 
Präsidium: zu Besuch am Zürcher Verwaltungsgericht.
Von Brigitte Hürlimann, 31.07.2019

Achtung, dies ist kein Prozessbericht.

Es geht auch nicht um Mord und Totschlag, weder um StrafeDehle noch 
um xeals mit der StaatsanwaltschaL, nicht um xrogen oder Seö. Hetzteres 
hvchstens dann, wenn er in eine eingetragene PartnerschaL oder in die Ehe 
münden soll. Rier ist ?om Verwaltungsrecht die pede, und das wird in al-
ler pegel nicht in vOentlichen Verhandlungen entschieden, über die man 
stimmungs?oll berichten kvnnte.

Verwaltungsrecht, was zum TeuDel soll das seinN xas riecht ?erdächtig nach 
Amtsstuben, Aktenstayel, Formularen oder nach humorlosen, yingeligen 
Beamten, die sich hinter dicken Brillengläsern ?erschanzen. Also nach 
nichts, was irgendwie syannend sein kvnnte.

xoch das ist total Dalsch.
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Wenn der Staat in unser Leben eingreiE
Verwaltungsrecht betriJ jede und jeden ?on uns. Es regelt das Verhältnis 
des Staates zu den Bürgerinnen und Bewohnern dieses Handes. ;b wir das 
nun wollen oder nicht.

Zum Beisyiel: Wenn uns die Steuerbehvrden oder das Bauamt ärgern, wir 
keine AuDenthalts- oder Iiederlassungsbewilligung bekommen, wenn die 
BewegungsDreiheit ?on AsKlsuchenden eingeschränkt wird, wir nicht hei-
raten dürDen oder uns der 1agdschein ?erweigert wird – dann be9nden 
wir uns in der Syhäre des Verwaltungsrechts. Aber auch, wenn wir durch 
die AnwaltsyrüDung Dallen, das Fürsorgegeld gekürzt oder der Rundekurs 
ylvtzlich Dür obligatorisch erklärt wird6 in all diesen Fällen greiL der Staat 
in unser Heben ein, direkt und überdeutlich syürbar.

Passen uns die behvrdlichen Entscheide nicht, kvnnen wir uns mit recht-
lichen Mitteln dagegen wehren.

xas Verwaltungsgericht ist die zweite 0nstanz und oL das erste Gericht, 
das sich über solche Fälle beugt. Zuerst landet der Streit bei einer pekurs-
behvrde. xann erst kommt das Verwaltungsgericht an die peihe. 0m 8anton 
Zürich eöistiert es seit dem «. Mai «»54.

Reute ist das Gericht in einem unauOälligen, unyrätentivsen Bürogebäude 
untergebracht, einen 8atzensyrung ?om RauytbahnhoD entDernt, direkt ge-
genüber der 8asernenwiese. «»»U bearbeitete es rund 544 Fälle6 es hat ab 
jenem 1ahr deutlich mehr 8omyetenzen als noch in den «»54er-1ahren. 
0nzwischen haben sich die Fallzahlen Dast ?erdoyyelt, bei einer gleich-
bleibenden Anzahl pichter: «444 Stellenyrozente, auDgeteilt auD neun Män-
ner und sechs Frauen.

Ausgebaut wurden nicht die pichterstellen, sondern die Gerichtsschreiber-
stellen. /xiese Verschiebung ist eine bedenkliche Entwicklung’, sagt Ta-
mara Iüssle, eine der sechs Verwaltungsrichterinnen. /xenn es bedeutet, 
dass wir uns in die pichtung einer Gerichtsschreiber-1ustiz bewegen. 0n Be-
zug auD die demokratische Hegitimation ist dies yroblematisch. pichterin-
nen und pichter werden gewählt, Gerichtsschreiberinnen nicht.’

hs ,at gedauertF bis eine prau an der SzitUe ist
Tamara Iüssle wird 1ustizgeschichte schreiben. Sie ist seit dem «. 1uli die 
erste Abteilungsyräsidentin am Zürcher Verwaltungsgericht und die erste 
Frau im Präsidium des Gesamtgerichts. 0n diesem Gremium trägt sie den 
Titel der «. Vizeyräsidentin. Turnusgemäss wird die «. Vizeyräsidentin nach 
drei 1ahren Präsidentin. Es wäre dann also das erste Mal in der (»-jährigen 
Geschichte des Zürcher Verwaltungsgerichts, dass eine Frau an der Syitze 
ist.

Warum hat das so lange gedauertN

xas Verwaltungsgericht ist anders organisiert als die beiden anderen ober-
sten Gerichte im 8anton Zürich: das Sozial?ersicherungsgericht und das 
;bergericht. xas Verwaltungsgericht besteht aus ?ier Abteilungen, die zwar 
unterschiedliche pechtsbereiche betreuen, sich aber gegenseitig aushelDen, 
sollte eine Abteilung mit Fällen ?vllig überrannt werden. 1ede Abteilung 
wird ?on einem ?ollamtlichen Präsidenten und neuerdings ?on einer Prä-
sidentin geleitet. Sie arbeiten mit drei pichterinnen und pichtern zusam-
men, die je ein (4-Prozent-Pensum ausüben. /0deal Dür Frauen und Män-
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ner, die daneben noch Familieny2ichten wahrnehmen oder anderswie be-
ru2ich tätig sind, etwa als Anwälte. xoch wer yräsidiale Funktionen über-
nehmen will, muss sKstembedingt im Vollyensum arbeiten’, sagt Tamara 
Iüssle, )( 1ahre alt, yromo?ierte 1uristin, Anwältin, Mitglied bei den xe-
mokratischen 1uristinnen und 1uristen Zürich und bei der SP, Mutter ?on 
drei 8indern.

Auch sie war zunächst Dür (4 Prozent als pichterin einer Abteilung zuge-
ordnet, konnte dann um (4 Prozent auDstocken und Dortan Dür zwei Ab-
teilungen arbeiten – nicht zuletzt deshalb, weil es mit den Berechnungen 
des Parteiyroyorzes auDging und die SP am Verwaltungsgericht nochmals 
(4 Prozent /zugute’ hatte. Eine weitere Verwaltungsrichterin geht derzeit 
den gleichen Weg: (4 Prozent in der einen und (4 Prozent in der ande-
ren Abteilung. Erst das Vollyensum ermvglicht es, in ein Abteilungs- und 
Gerichtsyräsidium auDzusteigen. Iüssle ist die erste Frau, der dies gelang. 
xer 8arriereschritt sei nur realisierbar geworden, sagt die pichterin, weil 
ihr Ehemann sein Arbeitsyensum reduzierte und mehr Zeit in die 8inder-
betreuung in?estiert.

mw lecä,e pkcce ge,t es o?noretB hin eisziec
xie neue Abteilungsyräsidentin und ihre drei Mitrichter kümmern sich un-
ter anderem um den Finanzausgleich, ums Bürgerrecht, um Iiederlassung 
und AuDenthalt, um yolitische pechte, die 8ultur, das Zi?ilstandsregister, 
die HandwirtschaL, das Forstwesen, das Personalrecht – die Histe ist längst 
nicht abschliessend.

Änd was hat diese Abteilung in jüngster Zeit entschiedenN Zum Beisyiel den 
Fall einer Mutter ?on ?ier 8indern, die seit über zehn 1ahren auD SozialhilDe 
angewiesen ist. xas Migrationsamt hat ihre AuDenthaltsbewilligung wegen 
der andauernden RilDsbedürLigkeit nicht mehr ?erlängert. xie Frau ist mit 
einem in der Schweiz niedergelassenen Ausländer ?erheiratet, der über bei-
de ;hren ?erschuldet ist und ständig straOällig wird. 0hre 8inder ?erDügen 
ebenDalls über eine Iiederlassungsbewilligung – doch sie, die Mutter, soll 
nun raus aus der Schweiz. Sie stammt nicht aus einem EÄÖELa-Staat und ist 
auD die regelmässige Verlängerung der AuDenthaltsbewilligung angewiesen: 
als Einzige in der Familie.

Eine  Mehrheit  der  Abteilung  stützt  den  Entscheid  des  kantonalen 
Migrationsamts. xie Familie habe schon 5)4 444 Franken an Fürsorge-
leistungen bezogen. xie Mutter hätte sich um eine bessere 0ntegration und 
um einen 1ob bemühen sollen. 0hre SozialhilDeabhängigkeit sei mit?er-
schuldet, ein Ende nicht absehbar. xie Beschwerde der Frau wird ?om Zür-
cher Verwaltungsgericht abgewiesen. 

xem Ärteil VB. 4«».44«54  ist allerdings eine Minderheitsmeinung ange-
Dügt: eine abweichende gerichtliche Raltung zu diesem Fall.

xie  Minderheit  wollte  die  Beschwerde der  Frau,  die  sich gegen den 
Entscheid des Migrationsamts gewehrt hatte, gutheissen. xie Gerichts-
schreiberin sie hat nur beratende Stimme  und ein Mitglied aus dem drei-
kvy9gen Gerichtsgremium betonen die Ausnahmesituation der ?ierDachen 
Mutter, an der nicht zuletzt der Ehemann mitschuldig sei. Sie 9nden, die 
erzwungene Ausreise wäre Dür die Mutter und die in der Schweiz geborenen 
8inder unzumutbar: /xamit überwiegen die gewichtigen  yri?aten 0nter-
essen an einem Verbleib der BeschwerdeDührerin die vOentlichen 0nteres-
sen an ihrer Wegweisung.’ So die abweichende Meinung der unterlegenen 
Minderheit. Sie ändert nichts daran, dass das Gericht die Beschwerde ab-
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gewiesen hat, mit einem Mehrheitsentscheid. xer Fall kvnnte noch ?or 
Bundesgericht gezogen werden, die pechtsmittelDrist läuL bis Ende August.

hndciä, raus aus dew Sä,attendasein
0n ihrer Abteilung, sagt Tamara Iüssle, komme es immer wieder zu ge-
richtlichen Minderheitsmeinungen, die yubliziert werden, und das sei gut 
so: eine Bereicherung Dür die pechtsentwicklung und ein 0nstrument, das 
Transyarenz schaOe. Es gehvrt zu den Besonderheiten des 8antons Zürich, 
dass auch Gerichtsschreiber eine dissenting opinion yublizieren dürDen.

Hängst nicht alle 8antone in der Schweiz akzeytieren die Publikation ?on 
gerichtlichen Minderheitsmeinungen. Ieu soll dieses pecht auch dem 
Bundesgericht zugestanden werden. Iational- und Ständerat haben eine 
entsyrechende Motion gutgeheissen – das Bundesgericht selbst hat sich 
jedoch gegen die ?orgeschlagene nderung ausgesyrochen. Änd dies, ob-
wohl eine harmlose /8ann-Formulierung’ ?orgeschlagen wird und nicht 
etwa die P2icht, sämtliche dissenting opinions künLig yublizieren zu müs-
sen.

Anders als  an manchen Gerichten beraten die Zürcher Verwaltungs-
richterinnen und -richter ihre Fälle am runden Tisch, Aug in Aug, und nicht 
auD dem schriLlichen Weg, im Zirkulations?erDahren. xer Ärteils?orschlag 
stammt ?on den Gerichtsschreiberinnen, in der pegel ohne ?orherige Ab-
syrache mit der pichterschaL. /xie Gerichtsschreiber üben eine wichtige 
Funktion aus’, sagt Iüssle. /Wir sind zu wenige pichter mit zu ?ielen Fäl-
len, wir haben kaum Zeit, selber Ärteils?orschläge zu schreiben. Wir lesen 
in erster Hinie die Vorschläge der Gerichtsschreiberinnen, beraten diese ge-
meinsam, stimmen ihnen zu, ändern sie oder lehnen sie ab, in der Mehrheit 
oder in der Minderheit.’

Fast alle Entscheide des Verwaltungsgerichts werden in einer anonKmisier-
ten Form online yubliziert und sind Dür jedermann gratis erhältlich. xie 
ÄrteilsvOentlichkeit sei wichtig, sagt die neue «. Vizeyräsidentin, denn die 
Be?vlkerung müsse wissen, wie das Verwaltungsgericht entscheide: /Iicht 
zuletzt deshalb, weil wir so selten vOentlich ?erhandeln.’

xas Verwaltungsgericht Dristet ein Schattendasein, das sagt auch Tamara 
Iüssle. xoch das müsse nicht so bleiben: /Bei uns 9ndet ein Generationen-
wechsel statt, und die Frauen kommen. xie jüngeren pichterinnen und 
pichter sind unter dem Eindruck des Oentlichkeitsyrinziys ins BeruDs-
leben gestartet. Wir wollen, dass unsere Arbeit wahrgenommen und ?er-
standen wird.’

Illustration Friederike Hantel
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